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II (Warenverſchlechterung und Reſtitution.) Fabrizius, Papierfabrikant, nimmt von einer Reihe von Verlegern nd Kleinhändlern
Aufträge zur Lieèferung von Papier von beſtimmtemKilogewicht für den Ballen Um einen Gewinn erzielen, ver
mindert das Gewicht Aum em halbes 8  V.  I  Ilo den Ballen, weißdie  2 aber durch richtiges Bruttogewicht ⁰ verdecken, daß die
Abnehmer nichts merken; für den Verſchleiß der Ware, ſagtſich Fabrizius, komme ſein Verfahren ſo weniger un etracht,da die einzelnen ogen Papier nie gleichmäßig hergeſtell werden
können, daß Ni manchmal em Bogen eines vierzigpfündigenBallens den eines 4  ündigen an Gewicht und üte übertreffe.Auf leſe Weiſe hat der Fabrikant Iu einer Reihe von Jahren ſicheinen Uebergewinn von bis M  ark angeeignet. V.  In der
2— hat eL/ ich nie darüber angeklagt, eil ES für eine Geſchäftspraxis hielt, die keinen Schaden brachte. Allein bei einer Miſſionbeunruhigt ihn da Gewiſſen. Es rag ſich jetzt, ob ud welche
Reſtitutionspflicht der Beichtvater ausſprechen muß, zumal EeS Uunter
den gegebenen Umſtänden für Fabrizius ſehr chwer iſt, genau 3ermitteln, bei welchen Aufträgen und m welchem aße die Ge
wichtsverminderung ſtattgefunden hat

Antwort Ohne Zweifel hat Fabrizius beſtändig Unge—rechtigkeiten begangen gegen ſeine Kunden Er lieferte beſtändig eine
den vereinbarten rei 5 minderwertige, enn auchAii enig minderwertige Ware, brderte ud Czbg folgerichtigfür die gelieferte Ware einen M 3 en Preis Der Falliſt alſo gleichwertig wenigſtens mit dem 5  alle fortgeſetzter kleinerer

Die  ähle, un den einzelnen Lieferungsfällen die Wertdifferenzder gelieferten und vertragsmäßig geſchuldeten Ware NI eine
materia gravis Urde ausgemacht Aben Der fortgeſetzte rechts⸗widrige Gewinnbezug iſt 10 tatſächlich einer recht ohen Summe
angewachſen Hat alſo Fabrizius überhaupt Vermögen angeſammelt,dann ſtellen die 20 bis Mark ſeines Vermögens eine Un geé⸗rechte Bereicherung dar, deren eLr ſich entledigen muß, ſelbſt ab
eſehen davon, ob ihm beim Begehen jener Ungerechtigkeiten die
ſelben als ſchwere Sünde in Bewußtſein traten oder nicht Schoneinfachhin N I. getenta iſt zur Reſtitution verOb Fabrizius bei ſeiner objektiv zweifellos ungerechtenGeſchäftspraxis er geſündigt habe oder nicht, iſt bezüglich der
Reſtitutionspflicht NUuL dann von Bedeutung, überhauptkein Vermögen geſammelt hat, ondern den Gewinn, den EL machte,[Sbald für ſich und ſeine Familie aufbrauchte, lndem ETL II ſeinerLebenshaltung ſich bald einſchränkte, bald reichlicher En flegteIn dieſem obläge ihm die Pflicht zur Reſtitution, und infolgedeſſendie Pflicht emſigerer Arbeit ud eingeſchränkterer Lebenshaltung,nicht X Ee detenta, ondern ULl auf den Lite der injusta 26110
hin; eine ſchwere It önnte nur dann ausgeſprochen werden,



Fabrizius bei jener 46t10 chwerer Sünde ſich bewußt oder
doch ber die ſchwere Sündhaftigkeit un ernſtem weifel war. Doch
iſt kaum anzunehmen, daß dieſes Bewußtſein die Reihe von
Jahren efehlt haben ſollte, oder daß nicht ernſter Zweifel ANn der
Rechtmäßigkeit jener Praktiken ſollte gekommen ſein Daß Fabrizius
die Sache ſo ange Zeit m der Beicht verſchwiegen hat, eweiſt
eine Gutgläubigkeit keinesfalls; leicht geſchie Es, daß bei
ähnlichen Fällen das Beichtkind ſich ſelber die Schuldloſigkeit ein⸗
Ureden Ucht und die auftauchenden Zweifel freiwillig niederdrückt,
eil Ees ſich fürchtet, vom Beichtvater 3u ſeinen Ungunſten aufgekläct

werden
In der Unterſtellung NUn, daß dem Fabrizius die Reſtitutions-—

Pflicht obliegt, iſt ſehen, wen die Reſtitutionspflicht geleiſtet
werden muß oder auch wen ſie geleiſtet werden kann.

Die unmittelbare Rechtsverletzung iſt unſtreitig den Kunden
des Fabrizius gegenüber eſchehen Dieſelben hatten das Recht auf
vollgültigere Ware oder auf verhältnismäßige Minderung des
Preiſes Auf den erſten Blick ſtellt ES ſich daher, wie EeS ſcheint als
legitime Folgerung dar, daß den einzelnen Kunden bTO rata Erſatz
geleiſtet werden müu ſe

Daß Urch eine ſolche Erſatzleiſtung in unſerem 5  alle, venn
ſie geſchehen ürde, der Reſtitutionspflicht Genüge getan wäre,
wird als hinlänglich ſicher gelten dürfen. Allein bei näherer Unter
ſuchung des Falles dürfte EeS ich Als mindeſtens ebenſo icher heraus⸗
tellen, daß jene Reſtitutionsform nicht die einzig zuläſſige, 10 Ni
einmal die beſſere El

Die Kunden des Fabrizius Ollten ohne allen Zweifel zu Gunſten
ihrer Abnehmer (3 Zeitungsverleger Unſten threr Abon.
nenten) den rel des vertragsmäßigen apiere aufwenden ud
haben auch danach den IeI deſſen, was ſie lieferten, Erechnet.
mne Schädigung haben alſo nicht ſie erlitten, ſondern, venn eine
minimale Schädigung eintrat, ˙ ſind * die Abnehmer der Kunden
des Fabrizius, E dieſelbe erlitten haben Dieſe bilden aber
eine unzählige und unhekannte enge und die auf den einzelnen
fallende, mehr noch die von den einzelnen empfundene Schädigung
iſt für jeden einzelnen eine minimale. In olchem Falle kann aber,
wenn Eemn irgendwie erheblicher Grund vorliegt, die Reſtitution 0

die Geſchädigten Ime oder romme 2 geleiſtet werden,
ſe dann, die einzelnen Geſchädigten gekann wurden. Un
E mehr darf die Reſtitution an Arme oder romme 4 u vor
liegendem geſchehen da EeS ſchlechthin unmöglich iſt, die ein⸗
zelnen Geſchädigten erkennen und erreichen.

egen dieſe Löſung, welche ohne Zweifel für Fabrizius die
günſtigſte iſt, könnte die eine Schwierigkeit erhoben werden, daß
doch die Uunmittelbaren Kunden des Papierfabrikanten durch die
Handlungsweiſe des letzteren indirekt eine Schädigung haben



leiden önnen. Da Fabrizius minderwertige Ware lieferte, E
hielten auch die Abnehmer ſeiner Kunden ſolch minderwertige Sachen
das kann aber IR allgemeinen etztere n Gefahr bringen, von ihren
Abnehmern verlaſſen und Omi Iu geſchäftlichen Verluſt gebracht
5 ù werden Dieſer Einwurf iſt bezüglich der Kleinhändler, E
oben in dem vorgelegten auch genannt wurden, berechtigt,
v CS ſich M Kauf nd Verkauf von Papier al Papier handelt,
doch auch dann nUr, wenn die Minderwertigkeit irgendwie den
einzelnen Bogen bemerkbar war Da dieſes aber nicht der Fall
geweſen iſt, E darf von dieſem Einwurf abgeſehen werden. Be
züglich des Papieres, welches Fabrizius den verſchiedenen Verlegern
lieferte, fällt jene Erwägung überhaupt weg, eil Bücher und Zeit
ſchriften nicht des Papier ſondern wegen des Inhaltes
gekauft werden, eine unmerkliche Verringerung des apiere auf
den Abſatz alſo 9 keinen Einfluß ausübt

V.  Im des Fabrizius darf dieſem alſo recht wohl die Re
ſtitutionspflicht Ahin erleichtert werden, daß man ihm geſtattet,
an Arme und ſonſtige fromme Zwecke reſtituieren. 251

nfolgedeſſen
kann das, was ſeit ſeiner unredlichen Praxis ſolchen Zweckenſchon egeben hat, als einen chon geleiſteten IT  Eil der Reſtitutions⸗
ſumme nſehen

Valkenburg (Holland). Aug Lehmkuhl
III (Ungerechtfertigte Arreſtlegung.) Titus iſt Leiter einer Er

verbsgenoſſenſchaft u eutſchen Städtchen, Cajus an der
—  Itze des Aufſichtsrates. Titus TY von ſeinem Amte zurü nd ber
läßt dieſes dem Sempronius. Sempronius glaubt, Verdacht ſchöpfen

müſſen, als ob Vu In der Vermögensgebarung nicht orrekt 9e
weſen wäre Dieſes Gerücht dringt auch Titus, der in näherer Be
8  *  iehung ajus, dem Vorſteher Aufſichtsrates, tehend, den
ſelben die Bitte richtet, ihn näher über die Vorwürfe aufzuklären,
die ber ihn Im Umlaufe ſind Cajus antwortet ausweichend, Uunter
chreibt gleichzeitig em Protokoll mit den anderen Mitgliedern des
Aufſichtsrates, welcher die ſtrafrechtliche Verfolgung des Titus
beſchließt. Titus Ird verhaftet, die Unterſuchung ergibt aber enne
volle Unſchuld

Es rag ſich un iſt Cajus dem Titus für die ungerechtfertigte
Arreſtlegung erſatzpflichtig?

ntwort nter den Juriſten iſt durch mehrere Jahrhunderte
keine rage ſo viel erörtert worden, als die Frage des Erſatzes für
Ungerechtfertigte Arreſtlegung. Der Streit drehte ich M die rage,ob derjenige, welcher emen Arreſt veranlaßt, unbedingt auch die G a

übernehme, im alle, daß ſich derſelbe al unbegründet erweiſe,
Siehe Unger, andeln auf eigene Gefahr, Jena 1904, S 115 Hier

iſt auch die umfangreiche Literatur zitiert. Ueber leſelbe le vor allem
HFuhune in Grünhuts Zeitſchrift XIX


